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Stellungnahme der Senatskommission
für Grundsatzfragen der Genforschung
vom 24. Januar 2001

Gentechnik und Lebensmittel



Etwas mehr als fünf Jahre sind vergangen, seit die Deutsche For-
schungsgemeinschaft (DFG) ihre erste Stellungnahme vom März
1996 zum Themenkreis „Gentechnik und Lebensmittel“ verabschie-
det hat*.

Die DFG legt nun eine von der Senatskommission für Grund-
satzfragen der Genforschung vollständig überarbeitete und mit der
Senatskommission zur Beurteilung der gesundheitlichen Unbedenk-
lichkeit von Lebensmitteln abgestimmte Stellungnahme zum The-
menkreis Gentechnik und Lebensmittel vor. Die Stellungnahme
konzentriert sich auf Nahrungsmittel aus gentechnisch modifizierten
Pflanzen. Das Thema selbst schließt tierische Lebensmittel aber
nicht aus, diese sollen jedoch in einer separaten Stellungnahme be-
handelt werden. Die DFG kommt mit dieser Stellungnahme ihrem
satzungsgemäßen Auftrag zur Beratung von Parlamenten und
Behörden in wissenschaftlichen Fragen nach. Sie tut dies in einer
Zeit, in der die Produktion von tierischen und pflanzlichen Lebens-
mitteln im Kreuzfeuer der öffentlichen Kritik steht. „Genfood“ oder
„Frankenstein-Food“ sind die abschätzigen Bezeichnungen für
Nahrungsmittel, die Bestandteile aus gentechnisch modifizierten
Pflanzen oder Mikroorganismen enthalten.

Mit dieser Stellungnahme möchte die DFG einen sachlichen
Beitrag zu der in jüngster Zeit oft überhitzt geführten Diskussion zu
dieser Thematik leisten. Die Senatskommission äußert sich zu Zie-
len und Anwendungen der grünen Gentechnik in der Landwirt-
schaft, betrachtet die denkbaren Risiken durch den Anbau gentech-
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1 Vorwort

* Gentechnik und Lebensmittel, Stellungnahme vom 1. März 1996. Erschie-
nen in „Genforschung – Therapie, Technik, Patentierung“, Mitteilung 1 der
Senatskommission für Grundsatzfragen der Genforschung, Wiley-VCH Ver-
lag, Weinheim 1997.



nisch veränderter Pflanzen sowie durch den Verzehr gentechnisch
veränderter Lebensmittel und gibt Hinweise auf die rechtlichen Si-
cherheitsvorkehrungen zum Schutz der Konsumentinnen und Kon-
sumenten.

Aus der Stellungnahme wird deutlich, dass gentechnisch ver-
änderte Pflanzen mit einer verbesserten Widerstandsfähigkeit gegen
Schädlinge und Krankheiten und qualitativ hochwertigen Inhalts-
stoffen einen wichtigen Beitrag zu einer nachhaltigen Landwirt-
schaft leisten können. Die DFG empfiehlt daher mit Nachdruck, die
verantwortungsvolle Entwicklung der Gentechnik in der Lebensmit-
telwirtschaft voranzutreiben. Dies erfordert einen offenen und trans-
parenten Dialog zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit, in dem
sowohl die komplexen wissenschaftlichen Zusammenhänge als auch
die oft wenig bekannten Regelungen von der Saatgutverordnung
bis zur Novel-Food Verordnung, die jeweils ausführlich Sicherheits-
aspekte ansprechen, diskutiert werden.

Gentechnik stellt keinen Widerspruch zu einer neuen Agrar-
politik dar, die sich stärker als bisher an Qualitätsmerkmalen denn
an Mengenbetrachtungen orientiert. Ich wünsche mir daher, dieses
Papier möge dazu beitragen, dass die kürzlich verabschiedete EU-
Richtlinie zur Freisetzung genetisch veränderter Organismen in die
Umwelt möglichst zügig in nationales Recht umgesetzt wird.

Für Materialsammlung und Diskussionen war ein großer Zeit-
aufwand erforderlich, um ein so komplexes Thema sachgerecht und
umfassend zu behandeln. Ein besonderer Dank gebührt deshalb
den Mitgliedern der Arbeitsgruppe „Gentechnisch veränderte
Pflanzen und Lebensmittel“ der Senatskommission für Grundsatz-
fragen der Genforschung, vor allem den Herren H.G. Gassen,
H. Saedler, W.P. Hammes, L. Honnefelder und J. Straus.

Ich wünsche der zweiten Stellungnahme zu „Gentechnik und
Lebensmittel“ eine große Beachtung zum Vorteil einer sachlichen
Diskussion dieses Themas in der wissenschaftlichen und politischen
Öffentlichkeit.

Bonn, im April 2001 Professor Dr. Ernst-Ludwig Winnacker
Präsident der
Deutschen Forschungsgemeinschaft

1 Vorwort
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– Die Kommission bestätigt ihre Aussage von 1996, indem sie
empfiehlt, mit Nachdruck die verantwortungsvolle Entwick-
lung der Gentechnik in der Pflanzenzüchtung und der lebens-
mittelbezogenen Mikrobiologie zum Wohle von Mensch und
Umwelt voranzutreiben.

– Für die Überprüfung der gesundheitlichen Unbedenklichkeit
von gentechnisch veränderten Nutzpflanzen oder Lebensmit-
teln haben sich die Regeln und Vorschriften des Gentechnik-
und Lebensmittelrechts weitgehend bewährt. Handlungsbedarf
besteht eher hinsichtlich der konkretisierenden und einheitli-
chen Umsetzung der nationalen und europäischen Regelun-
gen. Für Saatgut, das der Gewinnung von Futter- und Lebens-
mitteln dient, wären ergänzende Regelungen (Grenzwerte für
Verunreinigungen, Kennzeichnung) erforderlich.

– Das Prüfprinzip der „Substanziellen Äquivalenz“ (wesentliche
Gleichwertigkeit), basierend auf dem Vergleich von gentech-
nisch veränderten mit traditionellen Lebensmitteln, hat nach
wie vor Gültigkeit. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse sind
dabei zu berücksichtigen.

– Freilandversuche mit gentechnisch veränderten Pflanzen
bedürfen in der technischen Durchführung keiner Änderung.
Die bisherige Sicherheitsforschung ist durch eine anbaubeglei-
tende ökologische Forschung zu erweitern. Dafür müssen prak-
tikable Ansätze gefunden werden. Die Risikobewertung soll
auf der Basis des Einzelfalls durch sorgfältige Abwägung der
Chancen und Risiken unter Berücksichtigung der derzeitigen
landwirtschaftlichen Praxis vorgenommen werden.
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– Mit Blick auf die Sicherung der Welternährung und zum
Schutz der natürlichen Ressourcen ist die Entwicklung intensi-
ver und umweltverträglicher Produktionsverfahren notwendig
und muss vorangetrieben werden. Das Prinzip der nachhalti-
gen Entwicklung in der Land- und Lebensmittelwirtschaft ist
dabei zu beachten.

– Da Hochtechnologien die weltwirtschaftliche Entwicklung zu-
nehmend bestimmen, sollten die Industrieländer und die Ent-
wicklungsländer die ihnen im Rahmen der Konvention über
biologische Vielfalt vorgegebenen Möglichkeiten nutzen und
an dieser Entwicklung teilhaben. Insbesondere sollte es den
Entwicklungsländern ermöglicht werden, die neuen Technolo-
gien vorteilhaft zu nutzen und Schwerpunkte in Forschung,
Entwicklung und Anwendung nach eigenen Bedürfnissen zu
setzen.

– Die zunehmende Privatisierung der Forschung (private Unter-
nehmen tätigen ca. 80 Prozent der Forschungsinvestitionen in
der Agrarbiotechnologie) erfordert ein gründliches Überdenken
der Kooperationsformen zwischen öffentlich finanzierter und
privater Forschung. Die vermehrte Aktivität von Biotechnolo-
giefirmen bei Forschung, Entwicklung und Produktion von
Saatgut, deren verständliches Streben nach Erwerb von ge-
werblichen Schutzrechten (Patenten und/oder Sortenschutz-
rechten) sowie die sich abzeichnende Marktkonzentration in
diesem Bereich sollten nicht die Zusammenarbeit mit Entwick-
lungsländern belasten, sondern zur erfolgreichen Entwicklung
von Pflanzenzucht und Pflanzenbau in diesen Ländern führen.

– Der Einsatz der Gentechnik zum Wohle von Mensch und Um-
welt setzt die Zustimmung einer breiten Öffentlichkeit voraus.
Die öffentliche Auseinandersetzung zu diesem Thema muss
deshalb in einem konstruktiven Dialog im Sinne eines gegen-
seitigen Verständigungsprozesses zwischen Wissenschaft und
Öffentlichkeit geführt werden. Die Information des Verbrau-
chers durch offene, allgemein verständliche Darstellung kom-
plexer wissenschaftlicher Sachverhalte und eine aussagefähige
Kennzeichnung gentechnisch veränderter Lebensmittel sowie
die Transparenz von Forschung und Genehmigungsverfahren
sind sicherzustellen.

2 Schlussfolgerungen und Empfehlungen
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Die Senatskommission für Grundsatzfragen der Genforschung hat
sich unter Mitwirkung der Senatskommission zur Beurteilung der
gesundheitlichen Unbedenklichkeit von Lebensmitteln im Sinne
ihrer satzungsgemäßen Verpflichtung zur Politikberatung in einer
ersten Stellungnahme im März 1996 mit dem Thema „Gentechnik
und Lebensmittel“ befasst. Inzwischen sind Forschung und Kom-
merzialisierung auf diesem Gebiet weiter fortgeschritten und wichti-
ge Rahmenbedingungen haben sich geändert, so dass eine Neube-
wertung geboten erscheint. Es werden heute die meisten Kultur-
pflanzenarten mit Hilfe gentechnischer Methoden züchterisch bear-
beitet. Der Anbau gentechnisch veränderter Kulturpflanzen (v. a.
Soja, Mais, Baumwolle und Raps) umfasste 1999 weltweit knapp 40
Millionen Hektar, darunter über 30 Millionen Hektar in den USA.
Die meisten in der Lebensmittelverarbeitung genutzten Enzyme,
Aminosäuren, einige Vitamine und andere Zusatzstoffe werden mit
Hilfe gentechnisch veränderter Mikroorganismen hergestellt. Die in
Verkehr gebrachten Lebensmittel aus gentechnisch veränderten
Pflanzen und Mikroorganismen wurden von vielen Millionen Men-
schen konsumiert, ohne dass speziell der Gentechnik zuzurechnen-
de gesundheitliche Probleme bekannt geworden sind.

Wirtschaftliche Vorteile sind für Saatgutproduzenten und an
der Lebensmittelherstellungskette Beteiligten offensichtlich. Im Ver-
gleich zu herkömmlichen Anbauverfahren erwarten Bauern vom
Anbau der gentechnisch veränderten Kulturen eine rentablere Pro-
duktion auf hohem Ertragsniveau bei vermindertem Einsatz von
Agrochemikalien zur Bekämpfung von Schädlingen und Wildkräu-
tern (sogenannte Unkräuter). In Europa hingegen fand bislang der
kommerzielle Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen aufgrund
fehlender Genehmigungen nur in sehr geringem Umfang statt.
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Inwieweit sich das nach Inkrafttreten der novellierten Richt-
linie 90/220/EWG (Freisetzungsrichtlinie) ändert, bleibt abzuwarten.

Hinzu kommen bei großen Teilen der europäischen Bevölke-
rung Akzeptanzprobleme. Der Nutzen der pflanzlichen Gentechnik
(„Grüne“ Gentechnik) ist für viele Bürger nicht hinreichend deut-
lich. Während die Gentechnik im Bereich der medizinischen An-
wendung („Rote“ Gentechnik) weitgehend akzeptiert ist, sieht sich
die Gentechnik in den Anwendungsfeldern Landwirtschaft und Le-
bensmittel nach wie vor starker Kritik ausgesetzt. Dabei scheint die
kritische Einstellung zur Gentechnik in einer breiten Öffentlichkeit
eher ein allgemeines Misstrauen gegenüber Wirtschaft und Gesell-
schaft widerzuspiegeln als die Sorge vor konkreten Risiken (Hampel
und Renn 1999). Andere nahrungsrelevante Probleme (Rinderwahn-
sinn, Dioxin) und wissenschaftlich umstrittene Publikationen haben
zu der ablehnenden Haltung beigetragen.

Im Zuge der Globalisierung und internationaler Abhängigkei-
ten darf die Ernährungssituation in den Entwicklungsländern nicht
außer Acht gelassen werden. Trotz des Einsatzes von Pflanzen-
schutzmitteln geht immer noch weltweit rund ein Drittel der Ernte
durch Krankheiten, Schädlinge und Wildkräuter verloren (Oerke
und Steiner 1996). In den kommenden 50 Jahren muss die Welt auf-
grund der wachsenden Bevölkerung mehr Nahrungsmittel pro-
duzieren als sie dies bisher, d. h. seit Beginn der landwirtschaftli-
chen Produktion vor etwa 10 000 Jahren, getan hat. Die Ackerfläche
lässt sich jedoch kaum noch ausdehnen. Deshalb besteht die globa-
le Herausforderung darin, sowohl hohe und qualitativ hochwertige
Erträge zu sichern als auch die landwirtschaftliche Produktion um-
weltverträglich zu gestalten.

Vor dem geschilderten Hintergrund sollen auf der Basis aktuel-
ler wissenschaftlicher Erkenntnisse Ziele und Anwendungen sowie
denkbare Risiken, die den Themenkomplex Gentechnik und Le-
bensmittel betreffen, erneut aufgezeigt und bewertet sowie Empfeh-
lungen ausgesprochen werden.

3 Einleitung

7



4.1 Gentechnisch veränderte Pflanzen in der Landwirtschaft

Schon vor etwa 10000 Jahren hat der Mensch begonnen, aus Wild-
formen Kulturpflanzen auszulesen. Aber erst seit etwa 100 Jahren
betreibt er unter Anwendung der Mendelschen Vererbungsregeln
klassische Kreuzungszüchtung auf wissenschaftlicher Grundlage.
An den Zuchtzielen hat sich nur wenig geändert. Sie lassen sich in
drei Hauptgruppen gliedern:
– Ertragssteigerung,
– Ertragssicherung,
– Qualitäts- und Verarbeitungseigenschaften.

Durch neue wissenschaftliche Erkenntnisse in Molekularbiologie
und Genetik hat man moderne biotechnologische Methoden ent-
wickelt, die schnell Einzug in die Pflanzenzüchtung gehalten ha-
ben. So können mit Hilfe der Zell- und Gewebekulturtechnik aus
einzelnen Zellen und Gewebebestandteilen komplette Pflanzen he-
rangezogen werden. Die Zell- und Gewebekulturtechnik ist damit
eine wichtige Voraussetzung für die Anwendung der Gentechnik.
Während die klassische Züchtung auf die Kreuzung nahe verwand-
ter Arten begrenzt ist, ermöglicht die Gentechnik die Übertragung
einzelner Gene, die auch aus artfremden Organismen, z.B. Bakte-
rien, stammen können. Gentechnik ergänzt damit die klassische
Züchtung. Nachstehend sind einige praxisrelevante Beispiele gen-
technisch veränderter Pflanzen und ihre Anwendungsperspektiven
angeführt.

8
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4.1.1 Resistenz gegen Fraßschädlinge

Etwa 40 Gene, die Resistenzen gegen Fraßinsekten bewirken, wur-
den inzwischen auf Kulturpflanzen übertragen (Schuler et al. 1998).
Die prominentesten Beispiele sind Gene aus dem Bakterium Bacil-
lus thuringiensis, sogenannte Bt-Gene. Präparate des Bt-Bakteriums
(Sporen und Proteinkristalle) werden als Insektizid schon seit 40
Jahren vor allem im ökologischen Landbau, Gartenbau und Forst
eingesetzt. Das Bakterium produziert ein Toxin (Eiweiß), das auf be-
stimmte Fraßinsekten, z.B. Schmetterlingsraupen, giftig wirkt, an-
dere Lebewesen jedoch nicht schädigt. Die Wirkung dieses Spritz-
mittels ist aber nur von kurzer Dauer, da der Wirkstoff, das Bt-Ei-
weiß, rasch abgebaut und unwirksam wird. Mindestens zehn Gene,
die verschiedene Bt-Toxine kodieren und gegen Schadinsekten se-
lektiv wirksam sind, wurden inzwischen in Kulturpflanzen einge-
baut (Schuler et al. 1998).

Die gentechnisch mit dem Bakteriengen ausgerüsteten „trans-
genen“ Pflanzen bilden daraufhin selbst den Wirkstoff und schützen
sich so vor Insektenfraß. Bei Mais ist damit ein weiterer Vorteil of-
fensichtlich. Aufgrund der reduzierten Fraßschäden führen die ein-
gebrachten Bt-Gene indirekt auch zu einem verminderten Befall
durch Schadpilze, die über verletztes Gewebe in die Maispflanze
eindringen und gesundheitsschädliche Giftstoffe (Mykotoxine) wie
Fumonisin bilden. Zur Zeit sind fünf verschiedene Bt-Genkonstrukte
für den Maisanbau in den USA zugelassen (Munkvold und Hell-
mich 1999). Mais- und Baumwollsorten, die Bt-Gene zum Schutz
vor Fraßinsekten tragen, werden in den USA großflächig kultiviert.
Durch den Anbau resistenter Sorten kann der Einsatz von Insektizi-
den in einigen Fällen erheblich vermindert werden.

4.1.2 Resistenz gegen Krankheitserreger

Pilze und Bakterien

Zur Abwehr von Pilzkrankheiten erprobt man den Einsatz von Chi-
tinasen, da diese Enzyme in der Lage sind, die Polysaccharide der
pilzlichen Zellwand (Chitine) abzubauen. Sie greifen die in die
Pflanzenzelle eindringende Pilzhyphe an und hemmen das Wachs-
tum des Pilzes. Chitinasegene hat man z.B. aus Gerste und einem

4.1 Gentechnisch veränderte Pflanzen in der Landwirtschaft
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Bodenbakterium isoliert (Jach et al. 1995). Gene für sogenannte Os-
motine, die Pilzmembranen zerstören können, wurden in Tabak,
Kartoffel und Tomate gefunden. In ersten Versuchen führten diese
Gene in Kartoffelpflanzen, die mit dem Erreger der Kraut- und
Knollenfäule infiziert waren, zu einer langsameren Ausbildung von
Krankheitssymptomen (Zhu et al. 1996). Ein anderer Ansatz beruht
auf der Nutzung eines sogenannten Ribonucleasegens, das die vom
Pilz befallene Zelle durch Abbau der RNA absterben lässt und so ei-
ne weitere Ausbreitung des Pilzes verhindern soll (Strittmatter et al.
1995). Durch den Anbau pilzresistenter Sorten erwartet man eine
deutliche Reduktion des Fungizideinsatzes, der z.B. im Weinbau
nach wie vor bis zu sieben Sprühkampagnen umfasst.

Auch gegen schwer bekämpfbare Bakterienkrankheiten er-
forscht man molekulare Abwehrmechanismen, z.B. auf der Basis
von Lysozymgenen, die auf Kartoffelpflanzen übertragen wurden.
Lysozyme (Enzyme mit zellzerstörender Wirkung) sind weit verbrei-
tet und wirken toxisch gegen Bakterien. Durch die Bildung dieser
Enzyme in den Pflanzen können eindringende Bakterien frühzeitig
angegriffen werden, so dass deren massenhafte Vermehrung ver-
hindert wird (Düring et al. 1993).

Viren

Pflanzliche Viruskrankheiten stellen in der Landwirtschaft ein be-
sonderes Problem dar, da es keine speziellen Mittel zu ihrer direk-
ten Bekämpfung gibt. Die Übertragung von Viren lässt sich in be-
stimmten Fällen allenfalls indirekt angehen, indem man die als
Überträger dienenden Insekten mit Insektiziden bekämpft. Mit Hilfe
der Gentechnik werden verschiedene neuartige Schutzstrategien
verfolgt. Manche Viren können sich in der Pflanze nicht mehr ver-
mehren, wenn bestimmte, unschädliche Teile der Erreger in den
Pflanzenzellen bereits vorhanden sind. So versucht man durch
Übertragung von Genen, die bestimmte Hüll- oder Transportpro-
teine des Virus kodieren, die Widerstandsfähigkeit gegen Viren zu
verbessern. Diese Ansätze werden z.B. bei Zuckerrüben gegen das
Rizomania-Virus, den Erreger der Wurzelbärtigkeit (Mannerlöf et al.
1996), und bei Kartoffeln gegen das Blattrollvirus (Tacke et al. 1996)
verfolgt und in Deutschland im Freiland getestet.

4 Ziele und Anwendungen
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Der Anbau gentechnisch entsprechend veränderter Sorten bie-
tet eine Perspektive, auf synthetische Spritzmittel gegen virusüber-
tragende Insekten weitgehend zu verzichten.

4.1.3 Toleranz gegen Herbizide

Kulturpflanzen sind nicht nur Krankheiten und Schädlingen aus-
gesetzt, sie konkurrieren auf dem Feld auch mit Wildpflanzen um
Licht, Wasser und Nährstoffe. Diese Wildkräuter überwuchern die
Kulturpflanzen und können zu erheblichen Ertragsverlusten führen.
Dagegen werden Unkrautbekämpfungsmittel (Herbizide) einge-
setzt. Herbizide werden meist schon vor oder kurz nach der Saat
ausgebracht, um den Kulturpflanzen einen Entwicklungsvorsprung
zu verschaffen. Bestimmte Breitbandherbizide werden rasch abge-
baut und gelten daher als relativ umweltverträglich. Sie blockieren
wichtige Enzyme des pflanzlichen Stoffwechsels, schädigen aber
Wild- und Kulturpflanzen gleichermaßen. Deshalb konnten sie bis-
lang nicht während des Wachstums der Kulturpflanzen eingesetzt
werden.

Unternehmen der Agrochemie haben wichtige Kulturpflanzen
wie Soja, Mais, Baumwolle und Raps mit Hilfe der Gentechnik so
verändert, dass sie gegen diese Herbizide unempfindlich sind. Da-
bei dominieren zwei Strategien:

– In der Pflanze wird ein Enzym gebildet, welches das Herbizid
unwirksam machen kann, z.B. durch Anlagerung einer Acetyl-
gruppe.

– Das Enzym ähnelt dem Zielprotein des Herbizids, ist infolge ei-
nes gentechnischen Eingriffs in seiner Struktur aber so verän-
dert, dass es von dem Herbizid nicht mehr blockiert wird.

Unkrautvernichtungsmittel, die durch Mikroorganismen im Boden
schnell abgebaut werden, können nun auch ohne Nachteil für die
Kulturpflanzen eingesetzt werden, und zwar gezielt erst im soge-
nannten Nachauflauf, wenn der Ertrag absehbar gefährdet ist und
sich außerdem die Wildkräuter in einem späteren Entwicklungssta-
dium befinden. In den USA werden diese herbizidtoleranten Pflan-
zen in großem Umfang angebaut.

4.1 Gentechnisch veränderte Pflanzen in der Landwirtschaft
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Durch die neue Strategie der Unkrautbekämpfung lässt sich
nach dortigen Erfahrungen der Einsatz von Herbiziden im Vergleich
zur herkömmlichen Produktionsweise vermindern (Carpenter und
Gianessi 1999, Fulton und Keyowski 1999). Die längere Bedeckung
des Bodens durch die Wildpflanzen beugt zudem der Erosion durch
Wind und Wasser (Starkniederschläge) vor. Inwieweit das Verfahren
auch in unseren Breiten Einsparungen von Herbiziden im Mais-,
Zuckerrüben- und Rapsanbau bewirkt, müssen praxisnahe Freiland-
versuche zeigen.

4.1.4 Kulturpflanzen für ungünstige Standorte

Ungünstige Umweltbedingungen wie Trockenheit, hoher Salz- oder
Aluminiumgehalt des Bodens oder extreme Temperaturen erschwe-
ren in großen Teilen der Erde den Anbau von Kulturpflanzen. Ge-
braucht werden ertragreiche Kulturpflanzen, die auch unter solch
widrigen Verhältnissen wachsen. Anstrengungen zur Erforschung
der Stresstoleranz von Pflanzen erfolgen daher besonders mit Blick
auf die schwierigen Produktionsbedingungen vieler Entwicklungs-
länder. Sogenannte osmoprotektive Substanzen (Osmolyte) sowie
spezielle Schutzproteine, die es den Pflanzenzellen erlauben, Tro-
cken-, Salz- oder Kältestress zu überleben, stehen dabei im Vorder-
grund. Bei den osmoprotektiven Stoffen handelt es sich um nieder-
molekulare Verbindungen, die häufig dem Zucker- und Aminosäu-
restoffwechsel entstammen.

Unter Stressbedingungen produzieren Pflanzen bestimmte Pro-
teine. Offenbar können einige der durch Trockenstress induzierten
Proteine die Funktion der Wassermoleküle übernehmen, die zur
Aufrechterhaltung von Proteinstrukturen notwendig sind. Interes-
santerweise weist eine solche Gruppe von Proteinen aus Gerste
strukturelle Ähnlichkeiten mit Proteinen auf, die bei arktischen
Fischen gefunden wurden und die Zelle vor Gefrieren schützen
(Holmberg und Bülow 1998). Kürzlich wurde in der Modellpflanze
Arabidopsis thaliana (Ackerschmalwand) außerdem ein Regulations-
gen (CBF1) isoliert, das bei der Aktivierung von Genen zum Schutz
vor Kälte eine Schlüsselrolle zu spielen scheint (Sarhan und Dany-
luk 1998). Gentechnisch veränderte, stresstolerante Pflanzen befin-
den sich in der Entwicklung. Sie haben das Anwendungsstadium
noch nicht erreicht.

4 Ziele und Anwendungen
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4.1.5 Nahrungsmittel mit besserer Qualität

Weltweit konzentrieren sich viele Forschungsprojekte auf die Ver-
besserung der Nahrungsmittelqualität mit Hilfe gentechnischer Ver-
fahren. Um den gesundheitlichen Wert für den Menschen zu stei-
gern und Krankheiten vorzubeugen, werden Gene für die Bildung
von Ölen, Eiweißstoffen, Kohlenhydraten und Vitaminen gezielt mo-
difiziert. Auf zwei Ansätze, die gerade für Entwicklungsländer be-
deutend sein können, wird hier kurz eingegangen.

Mais ist für viele Menschen eine wichtige Nahrungsgrundlage.
Das Maiskorn enthält aber nur wenig von dem für den Menschen
lebenswichtigen Eiweißbaustein Lysin. In vielen Regionen Mittel-
amerikas und Afrikas kommt es zu Mangelkrankheiten, weil das
Defizit nicht durch andere pflanzliche und tierische Nahrungsmittel
ausgeglichen werden kann. Lysinhaltiger Mais wäre zur Vorbeu-
gung dieser Mangelerkrankungen sinnvoll. Vor diesem Hintergrund
laufen Forschungsarbeiten, um Mais mit ausreichend hohem Lysin-
gehalt in den Körnern zu erzeugen. In ersten Versuchen konnten
bakterielle Gene für ein wichtiges Enzym der Biosynthese von Lysin
dazu gebracht werden, den Lysingehalt im Maiskorn zu erhöhen
(Krebbers et al. 1999).

Weltweit leiden 400 Millionen Menschen unter Vitamin-A-
Mangel, der zur Blindheit führen kann. Betroffen sind vor allem
Kinder in den asiatischen Ländern, deren Ernährung fast aus-
schließlich vom Reis abhängt. Wissenschaftler der Eidgenössisch
Technischen Hochschule (ETH) in Zürich entwickelten deshalb
Reispflanzen, die �-Carotin, eine Vorstufe von Vitamin A, in den
Körnern bilden. Dazu wurden Gene, die Schlüsselenzyme des
Terpenoid-Stoffwechselwegs kodieren, aus der Narzisse bzw. dem
Bakterium Erwinia uredovora auf Reis übertragen (Potrykus 1999).
In den nächsten Jahren wird diese neue Eigenschaft am Internatio-
nalen Reisforschungsinstitut (IRRI) auf den Philippinen in verschie-
dene lokale Sorten eingekreuzt. Es ist die erklärte Absicht, das
Material kostenlos an Reisbauern abzugeben.

4.1 Gentechnisch veränderte Pflanzen in der Landwirtschaft
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4.1.6 Hybridzüchtung

Um 1930 stellte man beim Mais fest, dass die Kreuzung von In-
zuchtlinien, die durch Selbstbefruchtung entstanden, zu besonders
starkwüchsigen und ertragreichen Hybriden führt. Heute sind die
meisten Sorten von Mais, Zuckerrübe oder Sonnenblume, die sich
im Handel befinden, solche Hybride.

Wenn Samen von Hybriden als Saatgut für die nächste Wachs-
tumsperiode verwendet werden, kommt es zu genetischen Aufspal-
tungen und Ertragseinbußen, so dass der Landwirt in der Regel je-
des Jahr Hybridsaatgut neu kauft. Durch gentechnisch induzierte
Apomixis, eine Form der vegetativen Vermehrung, die natürlicher-
weise bei einigen Gräsern vorkommt, eröffnet sich nun die Perspek-
tive, vorteilhafte Eigenschaften von wichtigen Kulturpflanzen, vor
allem Hybriden, über Generationen hinweg zu erhalten. Bei der
Apomixis entwickelt sich der Samen durch Ausschalten der Reduk-
tionsteilung ohne Befruchtung direkt aus einer diploiden Zelle. Der-
zeit versucht man die dafür verantwortlichen Gene zu identifizieren.
Besonders Landwirte in den Entwicklungsländern könnten von die-
ser Zuchtmethode profitieren. Voraussetzung wäre ein preiswerter
Zugang zu den apomiktischen Nutzpflanzensorten.

Genau in die entgegengesetzte Richtung zielt ein als „Gene
Protection“ oder von Kritikern als „Terminator-Technologie“ be-
zeichnetes Verfahren zum Saatgutschutz. Das entsprechende Patent
„Control of Plant Gene Expression“ wurde dem Landwirtschafts-
ministerium der Vereinigten Staaten und der Firma Delta & Pine
Land Company kürzlich erteilt (Monsanto 1998). Die sogenannten
„Terminator-Gene“ bewirken bei Körnerfrüchten, dass der Embryo
der Samen vor der Reife abstirbt. Der Samen ist steril und kann als
Saatgut nicht mehr verwendet werden. Der Landwirt ist damit ge-
zwungen, neues Saatgut zu kaufen. Gegen dieses Sortenschutzver-
fahren werden zurecht erhebliche Einwände vorgebracht.

4 Ziele und Anwendungen
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4.2 Gentechnisch veränderte Mikroorganismen
in der Lebensmittelproduktion

Gentechnisch modifizierte Mikroorganismen übertreffen im Lebens-
mittelbereich bei weitem die Zahl gentechnisch veränderter Pflan-
zen. Man verwendet sie

– als Produzenten von Stoffwechselprodukten,
– als Produzenten von Enzymen,
– als Fermentationsorganismen von Lebensmitteln.

4.2.1 Produktion von Stoffwechselprodukten

Mikroorganismen (Bakterien, Hefen und Schimmelpilze) sind auf-
grund ihrer extrem hohen Stoffwechselaktivität und ihrer einfachen
Vermehrbarkeit für die Gewinnung von Stoffwechselprodukten wie
Aminosäuren, Vitamine, Alkohol, organische Säuren oder Aromastof-
fe besonders geeignet. Dazu werden ausgewählte Stämme dieser Mi-
kroorganismen in optimierten Fermentationsverfahren gezüchtet. Die
Stoffwechselprodukte erfüllen in der Lebensmittelverarbeitung viel-
fältige Aufgaben, z.B. im Herstellungsprozess, bei der Verbesserung
von Haltbarkeit, Geschmack, Aroma, Textur, Farbe oder Nährwert. Ei-
ne besonders häufig verwendete Verbindung ist beispielsweise die ur-
sprünglich aus Zitronen isolierte Zitronensäure. Sie wird aus Fermen-
tationen mit dem Schimmelpilz Aspergillus niger in einem Volumen
von 300000 Tonnen pro Jahr gewonnen und als Säuerungsmittel
und Antioxidans in Produkten wie alkoholfreien Erfrischungsgeträn-
ken, Bonbons, Konfitüren, Desserts, Fetten und Ölen eingesetzt.

Zunehmend werden diese biotechnisch gewonnenen Stoffe mit
Hilfe gentechnisch veränderter Mikroorganismen erzeugt. Dabei ist
es ein Ziel, den Stoffwechsel der Mikroorganismen so zu beeinflus-
sen, dass er mit erhöhter Rate die gewünschten Produkte freisetzt.
Im Labor ist es z.B. bei bestimmten Milchsäurebakterien (Laktokok-
ken) schon gelungen, neue Stoffwechselwege zu etablieren, so dass
diese nicht mehr Milch-, Essig- und Ameisensäure als Endprodukte
der Gärung bilden, sondern das Butteraroma Diacetyl (Hugenholtz
1993) bzw. die Aminosäure �-Alanin, die in Milchgetränken zur
natürlichen Süßung beiträgt (Hols et al. 1999).

4.2 Gentechnisch veränderte Mikroorganismen
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4.2.2 Gewinnung von Enzymen

Mikroorganismen sind traditionell häufig genutzte Produzenten von
Enzymen, die in der Lebensmittelproduktion eingesetzt werden. Die
Erzeugung von Enzymen mit Hilfe von gentechnisch veränderten
Mikroorganismen ist unter den Aspekten der Wirtschaftlichkeit,
Ressourcenschonung, des Umweltschutzes und der gesundheit-
lichen Unbedenklichkeit von besonderem Vorteil. Dies geht ein-
drucksvoll aus dem Vergleich der �-Glucosidase aus gentechnisch
veränderter Hefe gegenüber derjenigen aus Frischhefe hervor
(Quelle: Boehringer Mannheim). Glucosidasen werden z.B. in der
Backwarenbranche zur Erhaltung der Frische viel verwendet.

Mit gentechnisch veränderter Hefe lassen sich die anfallende
Menge von Abfallmasse bzw. Abwasser und die Energiekosten
drastisch verringern. Die gewonnenen Enzyme enthalten zudem
deutlich weniger potenziell allergene Verunreinigungen. Nach An-
gaben der Organisation der Erzeuger mikrobieller Enzyme liegen
über 30 Enzympräparate aus gentechnisch veränderten Bakterien,
Schimmelpilzen und Hefen vor. Die breiteste Anwendung hat inzwi-
schen das gentechnisch erzeugte Chymosin gefunden, mit dessen
Hilfe in den USA bereits 80 Prozent des Käses erzeugt werden und
das identisch mit der im traditionellen Kälberlab enthaltenen Wirk-
substanz ist.

4.2.3 Starter- und Schutzkulturen

In der Lebensmittelherstellung werden Mikroorganismen auch als
Starter- und Schutzkulturen eingesetzt. Komplexe Vorgänge führen
bei den fermentierten Lebensmitteln dazu, dass unter dem Einfluss
des mikrobiellen Stoffwechsels verderbliche, ungenießbare oder im
Nährwert reduzierte Rohwaren pflanzlichen oder tierischen Ur-
sprungs in veredelte, meist haltbare und gesundheitlich unbedenk-
liche Produkte umgewandelt werden. Das Ergebnis des Fermenta-
tionsprozesses ist von zahlreichen Unwägbarkeiten (Zustand der
Rohwaren, Belastung mit mikrobiellen Keimen, Infektion mit Bakte-
rienviren) abhängig.

Mit den Fortschritten in Mikrobiologie und Biotechnologie
setzte eine Entwicklung ein, die zu technologisch und biologisch
kontrollierten Produktionsprozessen führte. Das Kernstück dieser

4 Ziele und Anwendungen
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Entwicklung ist die Verwendung von Starter- und Schutzkulturen.
Bei ihnen handelt es sich um ausgewählte Mikroorganismen, die ur-
sprünglich aus besonders gelungenen Fermentationen isoliert und
nachfolgend umfassend charakterisiert wurden. Hefen für die Bier-
herstellung sowie Milchsäurebakterien für die Herstellung der Sau-
errahmbutter bildeten die ersten in der Lebensmittelherstellung ein-
gesetzten Kulturen. Gegenwärtig ist die Anwendung von Starterkul-
turen Stand der Technik. Ohne ihre Hilfe ließen sich z.B. in der
Milchwirtschaft Produkte wie Käse, Joghurt, Dickmilch oder Quark
mit definierten sensorischen Eigenschaften nicht aus mehreren
100000 Litern Milch an einem Tag in einem industriellen Betrieb
mit höchster Präzision sicher erzeugen.

Wegen ihrer großen Bedeutung sind die bei Lebensmittelfer-
mentationen verwendeten Mikroorganismen wissenschaftlich sehr
intensiv untersucht und gentechnisch bearbeitet worden. Zielrich-
tungen der gentechnischen Veränderung sind dabei:

– Resistenz gegen Bakterienviren für einen sicheren Ablauf der
Fermentation,

– Verbesserung der Lebensmittelhygiene durch den Abbau
natürlicher Giftstoffe sowie Verhinderung von Lebensmittelver-
giftungen,

– Erhöhung der technologischen Effizienz.

4.2 Gentechnisch veränderte Mikroorganismen
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Lebensmittel aus gentechnisch veränderten Pflanzen und Mikroor-
ganismen müssen genauso unbedenklich sein wie traditionelle Er-
zeugnisse. Mögliche Risiken müssen daher schon bei der Entwick-
lung erkannt und bewertet werden.

5.1 Denkbare Risiken durch den Anbau gentechnisch
veränderter Pflanzen

Bei der Entwicklung von gentechnisch veränderten Pflanzen kann
man – wie übrigens bei der klassischen Züchtung auch – im Voraus
nicht ausschließen, dass Pflanzen mit unerwünschten und nicht er-
warteten Eigenschaften entstehen. Gentechnisch veränderte Pflan-
zen unterliegen deshalb einer intensiven Sicherheitsbewertung.

5.1.1 Auswilderung und Auskreuzung

Ökologische Risiken beim Freilandanbau können darin bestehen,
dass sich eine Kulturpflanze unkontrolliert ausbreitet (Auswilde-
rung) oder ihr neues Gen auf Wildpflanzen überträgt (Auskreu-
zung).

Aufgrund ihrer langen Züchtungsgeschichte sind die meisten
heutigen Kulturpflanzen nicht mehr in der Lage, sich ohne den
Schutz des Menschen gegen die Konkurrenz von Wildpflanzen
durchzusetzen. Dies betrifft gleichermaßen klassisch gezüchtete wie
gentechnisch veränderte Kulturpflanzen. Typische Wildeigenschaf-
ten, wie ein lockerer Sitz des Samens bei nur geringer Größe, sind
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zugunsten höherer Erträge und einfacherer Ernte „weggezüchtet“
worden.

Durch Auskreuzung (vertikaler Gentransfer) könnte aber das
neue Gen mit dem Blütenstaub auf eine verwandte Art übertragen
und somit eine Eigenschaft verbreitet werden, die nur bei der Kul-
turpflanze, nicht aber bei den Wildpflanzen erwünscht ist. Die
Wahrscheinlichkeit einer Auskreuzung und unkontrollierten Ver-
breitung eines Fremdgens hängt davon ab, ob Kreuzungspartner in
der Nähe vorkommen, fruchtbare Kreuzungsnachkommen entste-
hen und diese einen Konkurrenzvorteil – etwa durch bessere Schäd-
lings- bzw. Krankheitsresistenz, Kälte-, Trockenheits- oder Salztole-
ranz – auch außerhalb des Ackers aufgrund des Fremdgens aufwei-
sen. Diese Zusammenhänge sind regionalspezifisch weiter zu erfor-
schen.

Von Kartoffel, Mais oder Soja gibt es in Mitteleuropa keine ver-
wandten Wildpflanzen, die im Falle einer Pollenübertragung auf
verwandte Wildpflanzen fruchtbare Nachkommen bilden könnten.
Dies ist aber in Mitteleuropa z.B. bei Raps, Zuckerrüben und Hafer
nicht auszuschließen (Dietz-Pfeilstetter et al. 1999, Bartsch und
Pohl-Orff 1996, Ammann et al. 1996). Grundsätzlich verdienen Re-
gionen oder Genzentren, in denen die Wildformen der Kulturpflan-
zen wachsen, bezüglich der Auskreuzungsproblematik besondere
Beachtung.

Als entscheidend im Hinblick auf mögliche negative Verän-
derungen im Ökosystem wird angesehen, inwieweit das übertrage-
ne Fremdgen einen Konkurrenzvorteil vermittelt. Ein solcher Selek-
tionsvorteil wäre dann gegeben, wenn sich die transgenen Pflanzen
aufgrund der neu erworbenen Eigenschaft gegen die Konkurrenz
der Wildpflanzen durchsetzen und dauerhaft im Ökosystem etablie-
ren würden. Das ist von Fall zu Fall für jede neue Eigenschaft und
Anbauregion zu beurteilen. Ungeklärt ist derzeit, inwieweit sich
gentechnisch eingeführte Gene, die in der Natur keine Selektions-
vorteile bieten, in Wildpopulationen stabilisieren können (WBGU
1998).

Bei einem großflächigen Anbau gentechnisch veränderter
Pflanzen – vor allem wenn es sich um Fremdbefruchter handelt –
kann nicht ausgeschlossen werden, dass gelegentlich ein Pollen-
transfer auf konventionell gezüchtete Kulturpflanzen stattfindet. Der
ökologische Landbau wird somit auf Dauer nicht garantieren kön-
nen, dass bestimmte Produkte absolut frei von rekombinanter DNA

5.1 Denkbare Risiken durch den Anbau veränderter Pflanzen
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sind (Meyer et al. 1998). Interessante Perspektiven, um solche un-
erwünschten Genübertragungen durch Pollen zu verhindern, könn-
ten sich daraus ergeben, dass man die gentechnischen Eingriffe
nicht am Zellkern vornimmt, sondern an den Chloroplasten, die
nicht im Pollen vorkommen (Chamberlain und Stewart 1999).

5.1.2 Horizontaler Gentransfer

Neben diesem vertikalen Gentransfer wird auch ein möglicher hori-
zontaler Gentransfer – die Übertragung der in Pflanzen eingebrach-
ten Gene über Artgrenzen hinweg z.B. auf Mikroorganismen – kon-
trovers diskutiert. So wird befürchtet, dass diese Gene nach der Zer-
setzung der Pflanze im Boden oder bei der Verdauung im Darm von
Mensch und Tier in Mikroorganismen gelangen und die Genpro-
dukte zu unerwünschten Effekten führen könnten. Sorge bereitet
vielen Bürgern vor allem die Vorstellung, dass Antibiotikaresistenz-
gene, die bei der Züchtung transgener Pflanzen als Marker dienen,
die Wirkung therapeutischer Antibiotika beeinträchtigen könnten.

Zwischen Bakterien verschiedener Arten erfolgt ständig ein
Genaustausch, beispielsweise zwischen Bakterien im Darmtrakt von
Mensch und Tier, aber auch zwischen solchen in Kläranlagen und
im Boden. Ein solcher horizontaler Gentransfer aus Pflanzen in Mi-
kroorganismen konnte dagegen bislang experimentell nicht nach-
gewiesen werden, er ist aber theoretisch nicht auszuschließen
(Pühler 1998). Der Schlüssel zur Lösung des Antibiotika-Resistenz-
problems liegt in der drastischen Reduktion des bestehenden Selek-
tionsdrucks durch einen verantwortungsbewussten Umgang mit An-
tibiotika (Smalla et al. 2000). Neue technologische Entwicklungen
machen den Einsatz von Antibiotika-Resistenzgenen als selektive
Marker entbehrlich. Deshalb sollte auf derartige Resistenzgene in
Kombination mit anderen DNA-Sequenzen verzichtet werden. Vor
dem Hintergrund der öffentlichen Diskussion um die Möglichkeit
einer Ausbreitung von Antibiotikaresistenzen und um das Risiko
möglichst gering zu halten, versuchen die Züchter nun, gentech-
nisch veränderte Pflanzen zu gewinnen, die keine Antibiotika-Resis-
tenzgene mehr enthalten.

5 Risikoaspekte
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5.1.3 Bildung neuer Viren

Bei der Entwicklung transgener virusresistenter Pflanzen konzen-
triert sich die Risikobewertung auf die Möglichkeit, dass neue Viren
entstehen könnten. So weiß man, dass durch Virusinfektionen virale
Gensequenzen ausgetauscht werden, wobei das tatsächliche Aus-
maß solcher Rekombination unbekannt ist. Dabei handelt es sich
um einen natürlichen Vorgang, der grundsätzlich auch bei trans-
genen Pflanzen, die Virusgene enthalten, möglich ist. Durch Re-
kombination könnte z.B. ein neues Virus entstehen, das stärkere
Krankheitssymptome verursacht oder ein erweitertes Wirtsspektrum
hat. Dieses Risiko lässt sich dadurch vermindern, dass bei der Ent-
wicklung transgener virusresistenter Pflanzen keine vollständigen
viralen Gensequenzen verwendet werden. Die ausgewählten Gen-
stücke sollen der Pflanze Widerstandsfähigkeit gegen Viren ver-
leihen, nicht aber eine erfolgreiche Rekombination und damit die
Bildung neuer Viren erlauben (Schulte und Käppeli 1997).

5.1.4 Auswirkungen auf Nichtzielorganismen

Durch die Landwirtschaft greift der Mensch massiv in Ökosysteme
ein. Ziel einer nachhaltigen Entwicklung muss es sein, die negati-
ven Folgen dieses Eingriffs zu minimieren. Umweltverträgliche
Pflanzenschutzstrategien sollen einem Krankheits- und Schädlings-
befall vorbeugen, jedoch mögliche negative Auswirkungen auf die
übrige Flora und Fauna minimieren. Unter diesem Aspekt sind auch
gentechnisch vermittelte Krankheits- und Schädlingsresistenzen zu
bewerten.

Für Aufregung hat jüngst eine Studie gesorgt, wonach Raupen
des Monarchfalters (Danaus plexippus), die mit Pollen von Bt-Mais
bestäubte Blätter der Wirtspflanze Seidenblume (Asclepias syriaca)
fraßen, geschädigt werden können (Losey et al. 1999). Dabei han-
delt es sich um eine vorläufige Untersuchung, die im Labor erfolgte
und deren Ergebnisse nicht direkt auf Freilandverhältnisse über-
tragbar sind. Nach dem derzeitigen Stand des Wissens scheinen die
negativen Folgen für den Monarchfalter gering zu sein. Maispollen
werden nur während einer kurzen Zeit der Vegetationsperiode ge-
bildet, die sich mit empfindlichen Entwicklungsstadien des Schmet-
terlings allenfalls geringfügig überlappt. Da die Pollenkörner relativ
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schwer sind, werden sie nur in geringe Entfernung vom Maisfeld
verweht, so dass nur Seidenblumenpflanzen in unmittelbarer Nach-
barschaft zum Maisfeld für die Monarchfalterraupen eine potenziel-
le Gefahr darstellen. Ungeklärt ist derzeit, ob Monarchfalter über-
haupt mit Pollen „verunreinigte“ Seidenblumen als Wirtspflanze
nutzen, wenn anderweitiges Nahrungsangebot besteht (USDA
1999). Deshalb werden weitere praxisnahe Feldversuche durch-
geführt.

In ähnlicher Weise erlaubt auch eine Laboruntersuchung, wo-
nach Maispflanzen Bt-Toxine über Wurzeln ausscheiden, die dann
Nichtzielorganismen schädigen können (Saxena et al. 1999), keine
direkten Rückschlüsse auf die Verhältnisse unter praktischen An-
baubedingungen. Bisher liegen nur sehr wenige Feldversuche über
die Auswirkungen von Bt-Pflanzen auf Nichtzielorganismen vor (De
Maagd et al. 1999). Auf diesem Gebiet besteht noch erheblicher
Forschungsbedarf. Die Risiko-Nutzen-Abwägung sollte immer vor
dem Hintergrund der derzeitigen landwirtschaftlichen Praxis statt-
finden und berücksichtigen, inwieweit auch konventionelle Insek-
tizide entsprechende Nichtzielorganismen schädigen. Durch die
Verwendung gewebespezifischer und induzierbarer genetischer
Regulationseinheiten (Promotoren), die eine Abwehrreaktion lokal
begrenzt und erst bei Befall einleiten, könnte dieses Risiko weiter
verringert werden.

5.1.5 Resistenz gegen Bt-Toxine

Vor dem Hintergrund eines großflächigen Anbaus gentechnisch ver-
änderter Pflanzen, die Bt-Toxine zum Schutz vor Fraßinsekten bil-
den, wird die Befürchtung geäußert, es könnte bei den Schad-
insekten zu einer beschleunigten Resistenz gegen Bt-Toxine kom-
men, so dass der Einsatz der umweltfreundlichen Bt-Spritzmittel un-
wirksam wird. Es handelt sich hierbei nicht um ein gentechnikspe-
zifisches Risiko. Aus der landwirtschaftlichen Praxis weiß man, dass
enge Fruchtfolgen und im Extremfall Monokulturen, verbunden mit
dem häufigen Einsatz gleicher Pflanzenschutzmittel, die Entwick-
lung resistenter Schadorganismen begünstigen können.

Bisher wurden nur wenige Resistenzen gegen Bt-Präparate bei
Schädlingen von Nahrungspflanzen gefunden, z.B. bei der Kohl-
schabe (Plutella xylostella) (Tabashnik 1994). Laboruntersuchungen
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haben gezeigt, dass Insekten gegen einzelne Bt-Toxine resistent
werden können (De Maagd et al. 1999). Ersten Berichten zufolge
traten resistente Stämme von der Kohlschabe (Plutella xyllostella)
auf Bt-Raps (Rachmandran et al. 1998) und von Raupen der Baum-
wolleule (Heliothis virescens) sowie des roten Kapselwurms (Pecti-
nophora gossypiella) auf Bt-Baumwolle auf (Liu et al. 1999, Gould
et al. 1997). Diese Resistenzen werden wahrscheinlich rezessiv ver-
erbt.

Um einer erhöhten Resistenzentwicklung bei Schadinsekten
gegenüber Bt-Toxinen der transgenen Pflanzen vorzubeugen, wer-
den verschiedene Strategien im Rahmen eines Resistenzmanage-
ments geprüft (De Maagd et al. 1999):

– Refugien nicht transgener Wirtspflanzen neben transgenen
Pflanzen, die Bt-Toxin in hohen Konzentrationen bilden,

– die Anwendung verschiedener Bt-Toxine,
– der Einsatz von Toxingenen mit induzierbaren Promotoren.

Weitere Forschungen sind hier notwendig, da die Mechanismen von
Resistenzentwicklung unter Freilandverhältnissen im Detail noch
unverstanden sind.

5.2 Denkbare Risiken durch den Verzehr gentechnisch
veränderter Lebensmittel

Die Bestätigung der gesundheitlichen Unbedenklichkeit von Le-
bensmitteln wird durch Einflüsse des Ernährungsverhaltens, der
natürlichen Variabilität der Konzentrationen an Inhaltsstoffen, der
Verarbeitungsweise sowie der unterschiedlichen Empfindlichkeit
einzelner Individuen oder von Bevölkerungsgruppen erschwert.
Diese Problematik trifft für jedes Lebensmittel zu und ist nicht auf
die mit Hilfe der Gentechnik erzeugten Lebensmittel beschränkt.
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5.2.1 Toxische Inhaltsstoffe

Bei der Entwicklung von Lebensmitteln muss sichergestellt werden,
dass keine toxischen Inhaltsstoffe entstehen. Besonders große Ver-
unsicherung hatte in der Öffentlichkeit die Publikation eines For-
schungsprojektes im Rowett Research Institute in Schottland ver-
ursacht, bei dem einer Stellungnahme der Royal Society (1999) zu-
folge die wissenschaftliche Betrachtungsweise außer Acht gelassen
wurde. Es wurden hier gentechnisch veränderte Kartoffeln erzeugt,
die mit einem aus Schneeglöckchen stammenden Gen ausgestattet
waren, das für ein Lectin kodiert. Der Aufwand der Untersuchun-
gen zur Bestätigung der gesundheitlichen Unbedenklichkeit muss
bei einem derartigen Konstrukt strengsten Kriterien genügen, denn
einerseits gibt es keine Erfahrungen mit dem Verzehr von Schnee-
glöckchen und andererseits sind Lectine bekannte hochwirksame
Toxine und insbesondere antinutritive Verbindungen, d.h. sie erzeu-
gen Ernährungsmangelerscheinungen oder beeinflussen Funktion
und Verwertung der Nährstoffe. Die Kartoffeln wurden sowohl in
gekochter als auch in roher Form an Ratten verfüttert. Diese Ver-
suchstiere wurden nachfolgend auf ihren Gesundheitszustand hin
untersucht. Bei den mit rohen, transgenen Kartoffeln gefütterten
Tieren sollen nach Aussage eines untersuchenden Wissenschaftlers
im Gegensatz zu den mit traditionellen Kontrollkartoffeln gefütter-
ten Tieren Gesundheitsschäden aufgetreten sein (rohe Kartoffeln
sind grundsätzlich für den Verzehr ungeeignet und enthalten von
Natur aus besonders reichlich Toxine und antinutritive Verbindun-
gen).

Dieser Befund der toxikologischen Prüfung hat in Großbritan-
nien, das durch die Erfahrungen mit Rinderwahnsinn und dessen
Behandlung durch die staatlichen Institutionen im höchsten Maße
verunsichert ist, eine Ablehnung von Gentechnik im Lebensmittel-
bereich ausgelöst. Es ist dabei der Öffentlichkeit nicht zu vermitteln
gewesen, dass schon jetzt eine umfassende Prüfung, die viel aus-
führlicher abläuft als die bei dem Rattenexperiment, europäischer
Standard ist und dass die vorgelegten Daten eine unvorhergesehe-
ne schädliche Wirkung der gentechnisch veränderten Kartoffeln
nicht beweisen.
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5.2.2 Antibiotikaresistenzen

Zwischen Mikroorganismen kann ein Genaustausch über verschie-
dene Mechanismen stattfinden. Mikroorganismen bilden die Darm-
flora und wirken unmittelbar auf den Menschen ein. Eine besonde-
re Problematik stellt das Auftreten von resistenten Mikroorganismen
gegen Chemotherapeutika, z.B. Antibiotika, dar. Diese werden ein-
gesetzt, um pathogene Keime abzutöten und damit den Menschen
von Infektionskrankheiten zu heilen. Der zunehmende Gebrauch
der Antibiotika führte zu einem bedrohlichen Anstieg der Zahl re-
sistenter Keime. In Anbetracht dessen befürchten viele, dass diese
Situation über die gentechnische Veränderung von Organismen zu-
sätzlich verschärft wird.

Die Verbreitung der Antibiotikaresistenzen zeigt deutlich, dass
unter Mikroorganismen der Gentransfer grundsätzlich nicht zu ver-
hindern ist und dass Mikroorganismen, die einen Selektionsvorteil
durch den Erwerb eines Fremdgens erhalten, sich in der Umwelt
anreichern können. Hier kann es keine allgemeingültige Bewer-
tungsstrategie geben, sondern es bedarf stets einer Prüfung von Fall
zu Fall.

5.2.3 Allergien

Im Kontext Gentechnik und Nahrungsmittel ist die mögliche allergi-
sche Reaktion von Konsumenten von besonderer Relevanz. In den
meisten Fällen werden Allergien durch Proteine ausgelöst. Proteine,
die aus Lebensmitteln mit bekanntem allergenem Potenzial stam-
men, können auf allergenes Potenzial getestet werden, da in der
Regel Seren von Allergikern mit entsprechenden Antikörpern vor-
handen sind. So konnte z.B. ein aus der Paranuss isoliertes und zur
Verbesserung der ernährungsphysiologischen Qualität in Soja über-
tragenes Gen bzw. dessen Proteinprodukt als ein wesentliches
Fremdallergen identifiziert werden (Nordlee et al. 1996). Daraufhin
wurde das Entwicklungsprogramm gestoppt. Mit Hilfe der Gentech-
nik ist es nicht zuletzt auch möglich, die Bildung von Proteinen, die
Allergien auslösen, in Nahrungspflanzen zu unterdrücken.

Obwohl typische Eigenschaften allergener Proteine wie Mole-
külgröße, Modifikation mit Zuckerresten (Glykosylierung) und Sta-
bilität während der Verarbeitung und Magendarmpassage bekannt
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sind (Jany und Greiner 1998), ist in vielen Fällen noch unklar, wel-
che speziellen Proteine für eine allergische Reaktion verantwortlich
sind. Von Proteinen, die bisher nicht Bestandteil von Lebensmitteln
waren, ist das allergische Potenzial nicht voraussagbar und muss
daher überprüft werden.

5.2.4 Überprüfung der gesundheitlichen Unbedenklichkeit

Für die Bewertung der gesundheitlichen Unbedenklichkeit neuarti-
ger Lebensmittel und insbesondere der ihnen zugerechneten gen-
technisch veränderten Produkte dienen Empfehlungen des wissen-
schaftlichen Lebensmittelausschusses der EU (97/618/EC) als Richt-
schnur. Diese berücksichtigen den international erzielten wissen-
schaftlichen Konsens und richten sich sowohl an die Erzeuger der
transgenen Organismen als auch an die Institutionen der europäi-
schen Länder, die mit der Kontrolle dieser Lebensmittel beauftragt
sind.

Die Empfehlungen sehen die Langzeiterfahrung mit einem Le-
bensmittel als ein wesentliches Kriterium der Bewertung an. Jahr-
hundertelange Erfahrungen zeigen, dass auch solche Lebensmittel
für den Menschen verzehrbar sind, die bekanntermaßen Toxine
oder antinutritive Stoffe enthalten. Da grundsätzlich alle Pflanzen
potenziell gesundheitsschädliche Stoffwechselprodukte enthalten,
bestimmen hier Zubereitungsart und Verzehrmengen den Nutzen
für den Konsumenten.

In Anbetracht der Tatsache, dass traditionelle Lebensmittel
nicht einer wissenschaftlichen Prüfung im Hinblick auf die gesund-
heitliche Unbedenklichkeit unterzogen werden, lässt sich ein neu-
artiges, gentechnisch erzeugtes Lebensmittel nur im Vergleich be-
werten. Deshalb wurde eine prinzipielle Vorgehensweise – bezeich-
net als Konzept der substanziellen Äquivalenz (wesentliche Gleich-
wertigkeit) – vorgeschlagen, die auf dem Vergleich des neuartigen
mit dem traditionellen Lebensmittel beruht. Dabei werden die che-
mischen, biologischen, agronomischen und vielfältige andere Eigen-
schaften verglichen, mit dem Ziel festzustellen, ob es wesentliche
Unterschiede zwischen den Organismen bzw. den aus ihnen er-
zeugten Lebensmitteln gibt. Wenn festgestellt wird, dass ein Le-
bensmittel einem herkömmlichen Lebensmittel im Wesentlichen
gleichwertig ist, dann kann es hinsichtlich der Unbedenklichkeit
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genauso behandelt werden wie das Vergleichsprodukt. Bestehen
wesentliche Unterschiede, muss bewertet werden, inwieweit sie die
Gesundheit der Menschen beeinträchtigen, ob z.B. allergische Re-
aktionen ausgelöst werden.

Weiter finden, falls erforderlich, in-vitro- und in-vivo-Toxizitäts-
untersuchungen statt, die auch Mutagenitäts-, Reproduktions-, Te-
ratogenitäts- und Fütterungstests über lange Zeiträume einschließen
können. Die isolierten, chemisch definierten Inhaltsstoffe lassen sich
wie die mit Hilfe von transgenen Organismen gewonnenen Zusatz-,
Farb- und Aromastoffe mit den bewährten Methoden der Lebens-
mitteltoxikologie auf ihre gesundheitliche Unbedenklichkeit über-
prüfen. Hierzu werden umfassende Untersuchungen zur Toxizität
und Mutagenität sowie Fütterungsversuche mit Nagetieren durch-
geführt. Weitergehende Untersuchungen bezüglich des Metabolis-
mus der Stoffe, Toxikokinetik, chronische Toxizität, Kanzerogenese,
Reproduktionsfunktion, Teratogenität, Immunotoxizität und Neuro-
toxizität können zusätzlich erforderlich sein. Eine abschließende Be-
wertung kann nur auf der Grundlage der Gesamtheit der Ergebnis-
se erfolgen, weil in den Tierversuchen die komplex zusammenge-
setzten Lebensmittel nur bis zu einer bestimmten Menge ver-
abreicht werden können, ohne dass Ernährungsschäden auftreten,
welche die Aussage über die Toxizität verfälschen.
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Zu den wesentlichen speziellen Rechtsvorschriften bezüglich gen-
technisch veränderter Pflanzen und Lebensmittel gehören das Gen-
technikgesetz, dem u.a. europäische Richtlinien zugrunde liegen,
und die Novel-Food-Verordnung der EU.

6.1 Gentechnikgesetz

In Deutschland regelt das Gentechnikgesetz (Neufassung vom 16.
Dezember 1993) umfassend die Erzeugung und Verwendung gen-
technisch veränderter Organismen. Zweck des Gentechnikgesetzes
ist es u.a., Menschen, Tiere, Pflanzen und Umwelt vor möglichen
Gefahren gentechnischer Verfahren und Produkte zu schützen und
dem Entstehen solcher Gefahren vorzubeugen.

6.1.1 Erzeugung und Verwendung gentechnisch veränderter
Pflanzen

Gentechnisch veränderte Pflanzen unterliegen im Unterschied zu
konventionell gezüchteten Pflanzen einer umfangreichen Sicher-
heitsprüfung. Die Risikobewertung gentechnisch veränderter Pflan-
zen orientiert sich am Einzelfall und erfolgt schrittweise. Erkenntnis-
se werden zunächst im Labor, dann im Gewächshaus und schließ-
lich im Freiland gewonnen.

Bereits die Herstellung und Verwendung gentechnisch verän-
derter Pflanzen im Labor und im Gewächshaus, also im geschlosse-
nen System, wird vom Anwendungsbereich des Gentechnikgesetzes
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erfasst. Dabei sieht das Gesetz vier Sicherheitsstufen vor, die sich
nach dem Gefahrenpotenzial für Mensch und Umwelt richten. Vor
der gentechnischen Modifizierung und Verwendung von Organis-
men müssen die dafür vorgesehenen Laboratorien oder Anlagen so-
wie deren Betrieb durch die zuständige Landesbehörde genehmigt
werden (Stufen zwei bis vier) bzw. bei der Behörde angemeldet
werden (Stufe eins). Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens wird
aufgrund einer Einzelfallbewertung die Zulässigkeit des Vorhabens
geprüft. Der Antragsteller muss die geplanten Arbeiten erläutern,
die Sicherheitsmaßnahmen aufzeigen und darstellen, dass sowohl
von der Anlage als auch von den gentechnisch veränderten Pflan-
zen keine Gefährdung für Mensch und Umwelt ausgeht.

Auch Freilandversuche mit gentechnisch veränderten Pflanzen
sind nach dem Gentechnikgesetz genehmigungspflichtig, soweit es
sich hierbei um Freisetzungen gentechnisch veränderter Organis-
men handelt. Eine Freisetzung liegt vor, wenn ein gentechnisch ver-
änderter Organismus (GVO) gezielt in die Umwelt ausgebracht und
dort entlassen wird. Im Gegensatz zur geschlossenen Anlage fehlt
bei der Freisetzung eine Abschließung, die den Kontakt des GVO
mit der Umwelt unterbindet. Entscheidend für die Abgrenzung im
Einzelfall ist, ob eine physikalische Schranke einen horizontalen
Gentransfer zwischen den GVO und anderen Organismen und da-
mit das Einbringen und unkontrollierte Verbreiten des GVO in die
„freie Natur“ verhindert. Dies wird bei Pflanzen im Freiland in der
Regel nicht möglich sein.

Zuständig für die Genehmigung von Freilandversuchen mit
gentechnisch veränderten Pflanzen ist das Robert-Koch-Institut in
Berlin. Daneben sind als weitere Fachbehörden die Biologische
Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft und das Umweltbun-
desamt an der Prüfung eines Freisetzungsantrags beteiligt. Die Zen-
trale Kommission für die Biologische Sicherheit (ZKBS) prüft und
bewertet als Sachverständigengremium die geplante Freisetzung im
Hinblick auf mögliche Gefährdungen der Umwelt.

Die Genehmigung durch die staatliche Behörde wird nur er-
teilt, wenn gewährleistet ist, dass nach dem derzeitigen Stand von
Wissenschaft und Technik alle erforderlichen Sicherheitsvorkehrun-
gen getroffen und im Verhältnis zum Zweck der Freisetzung unver-
tretbare schädliche Einwirkungen auf Mensch und Umwelt nicht zu
erwarten sind. Daher müssen umfangreiche Informationen über die
gentechnische Veränderung, die gentechnisch veränderte Pflanze
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sowie mögliche Umweltauswirkungen bereits bei der Antragstel-
lung vorliegen. Der Antrag muss detaillierte Angaben zur biologi-
schen Sicherheit des gentechnisch veränderten Organismus in der
Umwelt enthalten. Das Risiko der Auskreuzung der neueingeführ-
ten Gene muss abgeschätzt und die Maßnahmen zu deren weit-
gehenden Verhinderung (z.B. Mantelsaat, Schutzzonen) müssen
aufgezeigt werden. Der Freilandanbau wird erst genehmigt, wenn
im Vergleich zu konventionell gezüchteten Kulturpflanzen keine zu-
sätzlichen unvertretbaren Risiken festzustellen sind.

Für den kommerziellen Anbau gentechnisch veränderter Kul-
turpflanzen ist darüber hinaus – wie bei konventionellen Züchtun-
gen – die Sortenzulassung nach dem Saatgutverkehrsgesetz beim
Bundessortenamt in Hannover oder, soweit die Sorte bereits in an-
deren EU-Ländern zugelassen ist, die Eintragung in einen gemein-
samen Sortenkatalog der EU notwendig. Die für den Vertrieb von
Saatgut erforderliche Eintragung in die Sortenliste setzt eine erfolg-
reiche Prüfung voraus, die im Falle von landwirtschaftlichen Pflan-
zenarten eine mehrjährige Prüfung unter anderem im Feldanbau
umfasst.

6.1.2 Verwendung gentechnisch modifizierter Mikroorganismen
bei der Erzeugung von Lebensmitteln

Auch die Verwendung gentechnisch modifizierter Mikroorganismen
(GMMO) in Form von Bakterien, Pilzen oder Hefen bei der Erzeu-
gung von Lebensmitteln wird durch das Gentechnikgesetz erfasst.
Als GMMO gelten solche Mikroorganismen, deren Erzeugung und
Verwendung gentechnische Arbeiten im Sinne des Gentechnikge-
setzes darstellen. Es gilt demnach auch hier das Erfordernis der An-
lagengenehmigung. Ebenso ist das Freisetzen der GMMO genehmi-
gungspflichtig.

6.1.3 Neufassung der EU-Freisetzungsrichtlinie

Nach dem Ministerrat hat am 14. Februar 2001 auch das Europäi-
sche Parlament der Neufassung der EU-Richtlinie zur Freisetzung
genetisch veränderter Organismen in die Umwelt zugestimmt. Da-
nach sollen Genehmigungen künftig nur noch nach einer verschärf-
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ten Sicherheitsprüfung im Einklang mit dem Vorsorgeprinzip erteilt
werden. Die Zustimmung zum Inverkehrbringen von GVO-Produk-
ten wird grundsätzlich für einen Zeitraum von höchstens zehn Jah-
ren erteilt. Zusätzlich wird ein anbaubegleitendes Monitoring (öko-
logische Langzeitbeobachtung) vorgeschrieben, um nicht erwartete
Beeinträchtigungen für die Umwelt oder die menschliche Gesund-
heit möglichst rasch erkennen zu können.

Die Verwendung von Antibiotikaresistenzmarkern in GVO, die
schädliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit oder die
Umwelt haben können, soll schrittweise eingestellt werden, und
zwar bis Ende 2004 beim Inverkehrbringen von GVO-Produkten
und bis Ende 2008 bei Freisetzungsversuchen mit GVO.

Die überarbeitete Freisetzungsrichtlinie gewährleistet eine
größere Transparenz sowie eine Beteiligung der Öffentlichkeit am
Antragsverfahren. Informationen über sämtliche Freisetzungen von
GVO im jeweiligen Hoheitsgebiet sind der Öffentlichkeit ebenso
zugänglich zu machen wie der Informationsaustausch zwischen den
zuständigen Behörden und der Kommission. Allgemein zugänglich
sind zudem künftig auch die Bewertungsberichte sowie Stellung-
nahmen der Wissenschaftlichen Ausschüsse zu GVO-Produkten.

Die neuen Bestimmungen müssen bis Ende 2002 in nationales
Recht umgesetzt werden. Die Kommission will noch im Jahr 2001
geeignete Regelungsvorschläge zur Umsetzung der Kennzeich-
nungspflicht von GVO-Produkten unterbreiten. Bislang sieht die
Richtlinie lediglich vor, dass der Hinweis „Dieses Produkt enthält
genetisch veränderte Organismen“ entweder auf einem Etikett oder
in einem Begleitdokument des Produkts erscheint. Die Kommission
hat sich darüber hinaus verpflichtet, bis Ende 2001 einen Legislativ-
vorschlag über die Umwelthaftung vorzulegen, der auch durch
GVO verursachte Schäden einbezieht.
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6.2 Die Novel-Food-Verordnung der EU

Seit dem 15. Mai 1997 regelt die EU-Verordnung 258/97 über neu-
artige Lebensmittel und Lebensmittelzutaten (Novel-Food-Verord-
nung) für alle Mitgliedstaaten verbindlich das Inverkehrbringen
neuartiger Lebensmittel. Im Gegensatz zu herkömmlichen Produk-
ten unterliegen diese Lebensmittel einem Anmelde- bzw. Genehmi-
gungsverfahren und müssen zusätzliche Anforderungen an die
Kennzeichnung erfüllen. Neuartig sind u.a. Lebensmittel, die bisher
in der Europäischen Gemeinschaft noch nicht in nennenswertem
Umfang für den menschlichen Verzehr verwendet wurden, und

– gentechnisch veränderte Organismen enthalten oder aus sol-
chen bestehen beziehungsweise

– aus gentechnisch veränderten Organismen hergestellt wurden,
solche jedoch nicht enthalten.

Die Novel-Food-Verordnung erfasst damit auch gentechnisch verän-
derte Pflanzen bzw. daraus hergestellte Produkte sowie mit Hilfe
von GMMO erzeugte Lebensmittel. Voraussetzung für das Inver-
kehrbringen neuartiger Lebensmittel ist, dass sie keine Gefahr für
den Verbraucher darstellen, keine Irreführung des Verbrauchers be-
wirken und der normale Verzehr für den Verbraucher keine Ernäh-
rungsmängel mit sich bringt. Die europäische Kommission entschei-
det über die Genehmigung zum Inverkehrbringen.

Von der Novel-Food-Verordnung grundsätzlich nicht erfasst
werden Lebensmittelzusatzstoffe, Aromen und Extraktionsmittel, für
die jeweils eigene EU-Rechtsvorschriften bestehen. Nach dem all-
gemeinen Lebensmittelrecht dürfen in Deutschland jedoch Zusatz-
stoffe nur dann eingesetzt werden, wenn sie ausdrücklich für diesen
Verwendungszweck zugelassen wurden.
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6.3 Kennzeichnungsvorschriften

Zusätzlich zu den allgemeinen lebensmittelrechtlichen Kennzeich-
nungsbestimmungen verlangt die Novel-Food-Verordnung eine be-
sondere Kennzeichnung von Lebensmitteln, die gentechnisch ver-
änderte Organismen enthalten oder aus solchen bestehen. Kenn-
zeichnungspflichtig sind darüber hinaus Lebensmittel, die infolge
der Anwendung gentechnischer Verfahren nicht mehr einem beste-
henden Lebensmittel gleichwertig (substanziell äquivalent) sind.
Hierbei geht es um die Freiheit des Verbrauchers, der die Wahl ha-
ben muss zwischen konventionellen und gentechnisch veränderten
Lebensmitteln.

Für Produkte aus gentechnisch verändertem Mais oder Soja
gelten seit dem 1. September 1998 besondere Kennzeichnungsvor-
schriften. Lebensmittel, die gentechnisch veränderte Soja- oder
Maisbestandteile enthalten, müssen mit der Formulierung „aus
genetisch veränderten Sojabohnen (bzw. Mais) hergestellt“ gekenn-
zeichnet werden. Eine Verordnung der EU-Kommission vom 10. Ja-
nuar 2000 führte für die Kennzeichnung dieser Zutaten einen
Schwellenwert ein. Lebensmittelzutaten, die bis zu einem Anteil
von höchstens einem Prozent aus „genetisch“ verändertem Mais
oder Soja bestehen, sind von der Kennzeichnungspflicht befreit.
Dies gilt allerdings nur, wenn das gentechnisch veränderte Material
nur „zufällig“ in der Zutat – durch unbeabsichtigte Kontamination
z.B. während des Anbaus, der Ernte, des Transports, der Lagerung
und der Verarbeitung – vorhanden ist.

Eine weitere Verordnung der Kommission vom 10.Januar 2000
schreibt zusätzlich die Etikettierung von Lebensmitteln und Lebens-
mittelzutaten vor, die aus genetisch veränderten Organismen her-
gestellte Zusatzstoffe und Aromen enthalten. Beide Verordnungen
sind am 20. April 2000 in Kraft getreten. In Deutschland wird die
Einhaltung der Vorschriften von der amtlichen Lebensmittelüber-
wachung kontrolliert.

Hinzuweisen ist zudem auf eine Verordnung des Bundesminis-
teriums für Gesundheit vom Oktober 1998, die festlegt, unter wel-
chen Voraussetzungen Lebensmittel mit dem Hinweis „ohne Gen-
technik“ gekennzeichnet werden dürfen. Diese Kennzeichnung ist
freiwillig und darf nur verwendet werden, wenn auf allen Verarbei-
tungsstufen eine Anwendung der Gentechnik ausgeschlossen ist.

6.3 Kennzeichnungsvorschriften
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Ergänzend wird angeregt, die Kennzeichnung noch auf Halb-
fertigprodukte auszudehnen und die einzelnen Kennzeichnungsvor-
schriften in einer konsolidierten Regelung zusammenzufassen.

6.4 Erster Entwurf für eine Novel-Feed-Verordnung der EU

Im Juli 2000 legte die EU-Kommission einen ersten Entwurf für eine
Novel-Feed-Verordnung vor, mit der ein einheitliches System für
die Prüfung und Zulassung sowie Kennzeichnung gentechnisch ver-
änderter Futtermittel etabliert werden soll. Von der Verordnung er-
fasst werden Futtermittel, die aus gentechnisch veränderten Orga-
nismen bestehen, solche enthalten oder aus solchen hergestellt wur-
den. Nicht unter die Verordnung fallen Zusatzstoffe und Enzyme,
auch wenn sie mit gentechnisch veränderten Mikroorganismen ge-
wonnen wurden.

Novel-Feed-Futtermittel sollen nach dem Entwurf der EU-Kom-
mission nur dann in Verkehr gebracht oder angewendet werden,
wenn sie u.a. keine Gefahr für die Gesundheit der Tiere, die Ge-
sundheit der Menschen oder die Umwelt darstellen. Das Futtermit-
tel darf zudem nicht zu einer Beeinträchtigung der Eigenschaften
des Tierprodukts führen, die geeignet ist, den Konsumenten zu
schädigen. Die Zulassung für Novel-Feed-Futtermittel soll grund-
sätzlich auf höchstens zehn Jahre befristet und an die Ergebnisse
einer laufenden Überwachung geknüpft werden. Besteht das Novel-
Feed-Futtermittel aus einem gentechnisch veränderten Organismus
oder sind solche in dem Futtermittel nachweisbar, ist eine Kenn-
zeichnung in den Begleitpapieren oder auf der Verpackung vorge-
sehen. Der Entwurf verlangt außerdem genaue Informationen über
mögliche Abweichungen der Nährwerte, die Zusammensetzung
und andere gegenüber konventionell erzeugten Futtermitteln ab-
weichende Eigenschaften.

6 Rechtliche Sicherheitsvorkehrungen
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